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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Veltenhof-Rühme (Entscheidung) 23.06.2020 Ö

Beschluss:
Die in 2020 veranschlagten Haushaltsmittel des Stadtbezirksrates 322 – Veltenhof-Rühme – 
werden wie folgt verwendet:

Grünanlagenunterhaltung                                                                                300,00 €
Straßenunterhaltung an bezirklichen Straßen                                            10.000,00 €
Einrichtungsgegenstände für bezirkliche Schulen                                           741,51 €
Hochbauunterhaltung für bezirkliche Friedhöfe                                            2.000,00 €
Grünanlagenunterhaltung für bezirkliche Friedhöfe                                         400,00 €

Die Verwendungsvorschläge ergeben sich aus dem Begründungstext.

Sachverhalt:
Grünanlagenunterhaltung                                                                                300,00 €

Entfernen von Stamm- und Wurzelaustrieben an diversen Linden 
im Bereich: Unter den Linden, Pfälzerstraße und Ernst-Böhme-Straße          300,00 €

Straßenunterhaltung an bezirklichen Straßen                                             10.000,00 €

Mannheimstraße                                                                                           4.200,00 €
Gehweg östlich der Einmündung Schwetzingenstraße:
Auswechseln der Gehwegplatten und Regulierung der
Schottertragschicht, der Gosse und des abgesenkten Bordsteins, 
ca. 35 qm, überbezirkliche Straße wegen ÖPNV
beitragspflichtig*

Mannheimstraße                                                                                         10.000,00 €
Gehweg Südseite vor den Haus-Nr. 7 und 13:
Auswechseln der Gehwegplatten und Regulierung der
Schottertragschicht, ca. 85 qm, überbezirkliche Straße
wegen ÖPNV
beitragspflichtig*

Lassallestraße                                                                                            12.000,00 €
Gehweg Ostseite vor den Haus-Nr. 1 und 2:
Auswechseln der Gehwegplatten und Regulierung der
Schottertragschicht, ca. 100 qm
beitragspflichtig*



Osterbergstraße                                                                                          10.000,00 €
Gehweg Westseite vor der Grundschule, südlich der 
Einmündung Eichenstieg:
Ausbau der Asphaltbefestigung, Regulierung der 
Schottertragschicht, ca. 100 qm, Austausch durch
Gehwegplatten
beitragspflichtig*

Osterbergstraße                                                                                            3.850,00 €
Gehweg Ostseite vor Haus-Nr. 44 (Feuerwehr):
Ausbau de r abgängigen Asphaltschicht, Regulierung
der Schottertragschicht, ca. 37 qm, Austausch durch
Gehwegplatten
beitragspflichtig*

Einrichtungsgegenstände für bezirkliche Schulen                                           741,51 €

Grundschule Rühme                                                                                        350,00 €
Winkelschreibtisch für Sekretariat

Grundschule Veltenhof                                                                                    391,51 €
Bücherwagen

Hochbauunterhaltung für bezirkliche Friedhöfe                                            2.000,00 €

Kapelle Veltenhof                                                                                          2.000,00 €
Reparatur/Erneuerung innenliegendes Fallrohr
(Sargwagenraum)

Grünanlagenunterhaltung für bezirkliche Friedhöfe                                         400,00 €

Friedhof Veltenhof                                                                                            400,00 €
Aufarbeiten einer Gartenbank

Der Stadtbezirksrat 322 – Veltenhof-Rühme hat im laufenden Haushaltsjahr von dem
Recht Gebrauch gemacht, die Haushaltsmittel als Budget zugewiesen zu bekommen
(siehe § 16 Absatz 2 der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig).

Die im Beschlusstext genannten Beträge dienen lediglich der Orientierung. Der 
Stadtbezirksrat kann unabhängig davon, im Rahmen seines Gesamtbudgets, abweichende 
Beschlüsse fassen.

Markurth

Anlage/n:
Verwendungsvorschläge für bezirklichen Schulen 322


